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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1998

Norm

UrhG §87 Abs2

Rechtssatz

Dies einen immateriellen Schaden begründenden "besonderen Umstände" können auch in der Verletzungshandlung

selbst, somit in der Art und Intensität des Eingri5s, gelegen sein. Greift der Verletzer in die Rechte des Urhebers

mehrfach und in besonders gravierender Weise ein, steht dem Verletzten ein Anspruch auf Ersatz immateriellen

Schadens schon deshalb zu, weil die besonderen Umstände der Verletzungshandlungen in einem solchen Fall in aller

Regel auch eine höhere Verärgerung auslösen.
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